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1895. SCHWEIZERISCHE LEHRERZEITUNG. Jtë 15.

Die aargauische Bürgerschule.
Ä. S. Am 28. April wird das aargauische Volk sich über

eine Frage aussprechen, die seit Jahren die kantonale

Schulpolitik beschäftigte: über die Börger-
scAwfe. Ein Rückblick auf die Entwicklungsgeschichte
dieser Schule und eine Besprechung des endlich erreichten
Zieles wird auch für die Lehrer der andern Kantone

von Interesse sein. Ist ja doch gegenwärtig der

Meinungsaustausch über die bürgerliche Ausbildung des

jungen Schweizers ein lebhafter im ganzen Vaterlande.
Die Bestrebungen für Einrichtung von bürgerlichen Fort-

bildungsschulen gehen um mehr als hundert Jahre zurück.
Noch unter landvögtlichem Regimente bestimmte z. B.
das 1766 erlassene erste aarg. Schulgesetz, dass die

nicht mehr schulpflichtigen Knaben Sonntags nach been-

digtem Nachmittagsgottesdienst sich in der Schule ver-
sammeln sollten, um während einer Stunde ihre

dürftigen Schulkenntnisse aufzufrischen. Ahnliche Be-
Stimmungen hatten ihre Geltung in dem von Bern re-

gierten obern Teil des Kantons. Die Stürme der Franzosen-
invasion am Ende des XVIIIten und die Reaktion an-

fangs des XIXten Jahrhunderts Hessen den schwachen

Keimling nicht zur Entwicklung kommen. Erst der freiere
Geist der dreissiger Jahre erweckte denselben wieder zu

neuem Wachstum. Angeregt durch Heinrich Zschokke
nahmen sich die Kulturgesellschaften, namentlich diejenige
des Bezirkes Zofingen, der Sache an. Es entstanden Bür-
gerschulen in Baden, Aarau, Lenzburg, Brugg, Zofingen.
Sie wurden unterhalten von Kulturgesellschaften und Ge-

Werbevereinen. Unterrichtsgegenstände waren Buchführung,
Rechnen, Französisch, technisches und Freihandzeichnen.
Diese Anstalten bildeten sich nach und nach zu Hand-
werkerschulen aus und stehen gegenwärtig noch in voller
Blüte.

Neben diesen mehr beruflichen Anstalten tauchen in
den fünfziger Jahren vereinzelte freiwillige Fortbildungs-
schulen auf, lediglich bestimmt zur Befestigung und Er-
Weiterung der in den Primarschulen erworbenen Kenntnisse.

Geringe Staatsbeiträge ermutigten die schwachen Anfänge.
Aber erst das heute noch in Kraft bestehende Schulgesetz

von 1865 enthielt darüber eine gesetzliche Bestimmung,
indem es die Pflicht des Staates zur Unterstützung der-

artiger Bürgerschulen anerkannte. Dennoch vermehrten
sich diese nur sehr langsam. Das Schulwesen des „Kultur-
Staates" galt als eines der wohlgeordnetsten, das solcher klein-
lieber Hülfsmittel nicht bedürfe. Der Bericht der Erziehungs-
direktion von 1868 kennt nur zwölf solcher Schulen. Erst
die überraschend kläglichen Resultate der anfanglich kan-
tonalen Rekrutenprüfungen (bis 20<Vo Strafschüler) weckten
aufs neue das Interesse dafür. 1870 forderte der Vor-
stand der landwirtschaftlichen Gesellschaft, 187! die Lehrer-
schaft die Regierung auf,' einen Gesetzesentwurf zur Er-
richtung obligatorischer Fortbildungsschulen auszuarbeiten.
Das geschah nach — 23 Jahren; doch suchte anfangs der

siebenziger Jahre der Regierungsrat durch grössere Staats-

beitrüge das Fortbildungswesen zu fördern. 1871 waren
14 Fortbildungsschulen mit vorherrschend land Wirtschaft-
licher Richtung und 22 mit mehr allgemeinen Bildungs-
zwecken vorhanden. Aber die Finanznot des Kantons, ent-
standen durch die konstante Steuerverweigerung infolge
ultramontaner Obstruktion, verhinderte bald jede wirksame

Unterstützung dieser Schulen; infolgedessen ging die Zahl
der Bürgerschulen im Jahre 1877 auf 18 zurück. Von
da an bis 1883 verschwinden diese Anstalten ganz aus
den amtlichen Berichten. Aber mit lobenswertem Eifer
nahm sich jetzt die Lehrerschaft derselben an und führte
sie,, grösstenteils ohne Entschädigung, weiter. Als 1883

die Erziehungsbehörden wieder anfingen, sich um diese Schul-

anstalten zu bekümmern, bestanden bereits 59 derselben,

wovon 39 ohne Entschädigung der Lehrer geführt wurden.

Im gleichen Jahre legte der Regierungsrat dem Grossen

Rate einen Gesetzesentwurf vor, der durchberaten wurde,
dann aber während der Wirren der kantonalen Verfassung^-
revision im Papierkorbe verschwand. Dafür brachte die

Verfassung von 1885 folgende Bestimmung: „Der Staat
leistet regelmässige Beiträge an die Volksschule und die
sie ergänzende bürgerliche Fortbildungsschule. Der Besuch

beider Anstalten ist und Das
Gesetz wird dafür sorgen, dass die Schule auch die Be-
dürfnisse des praktischen Lebens berücksichtige. Bis zum
Erlas8 eines Gesetzes kann der Regierungsrat auf Ver-

langen in einzelnen Gemeinden die bürgerliche Fortbildungs-
schule obligatorisch erklären."

Damit hatte endlich die Bürgerschule festen Boden ge-
wonnen. Denn den Gemeinden konnte nun die Be-

rechtigung erteilt werden, sämtliche schulpflichtigen Jüng-
linge zum Schulbesuch anzuhalten. Diese Gelegenheit
haben die Gemeinden in immer weiteren Kreisen benutzt.

Infolge gesetzlicher Unterstützung der Schulen erhielt der

Staat das Recht zum Erlasse von Vorschriften über deren

Einrichtung. Das geschah durch eine Verordnung von
1886. Als Unterrichtsgegenstände wurden bestimmt:
Lesen, Aufsatz, Rechnen, Vaterlands- und Verfassungskunde,
naturkundliche Belehrungen. Zahl der obligatorischen
Winterkurse 3 ; Dauer derselben November bis Ende März;
wöchentliche Stundenzahl 4; Schülermaximum 40; Gehalt
der Lehrer 60 Fr. pro Kurs. Dispensirt vom Besuche

waren alle diejenigen Jünglinge, welche sich über vier-

jährigen Besuch der Bezirksschule oder einer andern höhern
Lehranstalt auswiesen. Dieser Entwurf hatte verschiedene

Mängel. Die nähere Umschreibung der Lehrgegenstände
enthielt ein Ubermass des Stoffes; das Schülermaximum

war zu hoch, die Besoldung für za. 80 Unterrichtsstunden

zu gering. Vor allem aber wurde der Mangel jeder Zeit-
bestimmung für die Lehrstunden empfunden. Da jegliche
Vorschrift darüber fehlte, wurde der Unterricht, um Kol-
lisionen mit Bauern und Industriellen zu vermeiden, fast
überall auf 8—10 Uhr abends verlegt. Dadurch wurden
diese Stunden zur wahren Marter für den Lehrer ; der er-
müdete Schüler zeigte kein Interesse; die Disziplin war
schwierig; allerlei Unfug auf dem Heimweg brachte die
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sog. „Nachtschule" in Misskredit. Kurz : der Erfolg blieb
hinter der Erwartungen zurück. Eine neue Verordnung
bestimmte deshalb, dass sich die Unterrichtszeit nicht über
7 Uhr abends ausdehnen dürfe. Darüber heftiger Wider-
stand in bäuerlichen Kreisen. Einige Schulen gingen ein

Viele Gemeinden verzichteten auf den Staatsbeitrag, um
dieser Bestimmung nicht nachkommen zu müssen. So 1893/94
noch 30 Gemeinden. Immerhin verlegte mehr als die Hälfte
der aarg. Gemeinden die Unterrichtszeit auf die gesetzlichen
Stunden. Ja, gegenwärtig wird in der Mehrzahl der Schulen

der Unterricht je an einem Vor- oder Nachmittag, also zur
vollen Tageszeit erteilt, und nicht in den Abendstunden von
4—7 Uhr, wie es doch zulässig wäre. Auf den Sonntag wird
er nur an wenig Orten verlegt. Dieser Umstand beweist,
dass sich die Bevölkerung mit der Bürgerschule mehr und

mehr befreundet hat und ihr nicht mehr so schroff gegen-
übersteht.

Hand in Hand mit dem inneren Ausbau schritt die

Vermehrung der Schulen fort. Ihre Zahl wuchs 1885 auf
81, 1886 schon auf 130, 1889 auf 150. Von 232 Schul-

kreisen wiesen im letzten Berichtsjahr 158 obligatorische
Bürgerschulen auf, die von 2989 Jünglingen vom 16. bis

19. Altersjahr besucht wurden. Die Anzahl der erteilten
Lehrstunden betrug 10574, die dafür ausgerichteten Be-

soldungen 12187 Fr. Nur 74 Schulgemeinden haben es

nocht nicht für notwendig gefunden, ihren Jungburschen

Gelegenheit zur Fortbildung zu verschaffen.

Und nun der Erfolg? Derselbe lässt sich bei einem

23köpfigen Inspektorenkollegium und der damit verbundenen

ungleichmässigen Taxirung der einzelnen Landesteile nicht
zahlenmässig nachweisen. Die Rekrutenprüfungen, die
heute oft als allgemeiner Wertmesser der Schulbildung
zitirt werden, ergeben nur ein undeutliches Bild. Immer-
hin stehen die Bezirke Brugg, Lenzburg, Rheinfelden,
Zofingen, Zurzacb, welche verhältnismässig die meisten

Bürgerschulen aufweisen, mit ein oder zwei Zehntelspunkten
im eidgen. Prüfungstableau vor den übrigen Bezirken, ein

Resultat, das wenig Beweiskraft hat. Wer aber, wie der
Schreiber dies, seit 15 Jahren sich mit der Bürgerschule
beschäftigt, kann mit Genugtuung konstatiren, dass wenig-
stens die Vorbedingungen zu bessern Leistungen: gutes

Betragen und Lernfreudigkeit von seiten der Schüler in
bedeutendem Grade zugenommen haben.

Immer noch fehlt das durch die Verfassung von 1885

geforderte Obligatorium für sämtliche Schulkreise. Lange
wagte es der Grosse Rat nicht, mit einem Gesetzesvor-

schlag hierüber vors Volk zu treten. Denn in allen Ab-
Stimmungen hat leider der Aargau mit einem über 5000
Stimmen zählenden Heer prinzipieller Neinsager zu rechnen,

wozu in einer Frage, welche die Förderung des Schulwesens

betrifft, die gesamte Macht der Ultramontanen stösst.

Wiederum legte sich die Lehrerschaft ans Werk. Nach

einem Referat von Hrn. Rektor Niggli in Zofingen reichte
die kantonale Lehrerkonferenz 1893 den Behörden ein

Begehren um allgemeine, obligatorische Einführung der

Bürgerschule ein. Diesmal fand das Gesuch rascher Er-

ledigung als vor 23 Jahren. Ein Gesetzesentwurf wurde

im November 1894 vom Grossen Rate in zweiter Lesung

angenommen. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung des

Volkes. Bei den zerfahrenen ParteiVerhältnissen ist es

schwierig, den Entscheid zum voraus bestimmen zu wollen.
Doch darf mit Wahrscheinlichkeit auf eine, wenn auch

nicht grosse, annehmende Mehrheit gerechnet werden.

Immerhin dürfte eine lebhaftere Agitation für das Gesetz,
als sie bis jetzt verspürt wird, durchaus nicht unnötig sein.

Gottfried Keller als Erzieher.
Konferenzreferat von TT. ÜafoicWer.

Es ist nun ein Ordentliches über hundert Jahre seit jenen
Tagen, da Bodmer in Zürich seine zahllosen Hexameter hinaus-
sandte in die damalige gebildete Welt und sich als Dichter und
Kritiker Ehr und Ruhm in literarischeu Dingen erwarb. Unserm
Geschmack freilich erscheinen seine Dichtungen geschraubt und
langweilig, und Prof. Bächtold hat wohl recht, wenn er (in
seiner Geschichte der Literatur in der Schweiz) von Bodmer
meint: „Eine veraltete Welt ging mit ihm zu Grabe." —
Das ist ein trostloser Satz. — Aber über der alten und ver-
alteten Welt erblühte auch in der Schweiz eine neue, frische,
lebenskräftige, die stets an die jeweüige Entwicklung des deut-
sehen Schrifttums ihr redlich Teil beigesteuert hat. — Und
heute leuchtet am literarischen Himmel vor allem das Züricher
Dreigestirn: Leuthold, Meyer, Keller.

Es liegt mir nun die Aufgabe ob, Ihnen heute den grössten
und hellsten Stern daraus, Gottfried Keller, vorzuführen. Ein
detaillirtes Bild seines Lebens und seiner Werke zu entwer-
fen, möchte wohl den bescheidenen Rahmen einer Konferenz-
arbeit weit überschreiten, und ich begnüge mich, nur den einen,
für uns in dieser Stunde aber gewiss interessantesten Gesichts-
punkt näher zu beleuchten :

Den Dichter G. Keller als Erzieher.
Keller lässt eine solche Betrachtung seiner Werke wohl zu,

denn von den neuern Dichtern trägt nicht gerade einer wie er
den bekannten schweizerisch-lehrhaften Zug an sich; nun frei-
lieh nicht in der abgeschmackten, moralisirenden und unkünstle-
rischen Manier, wie sie etwa Poeten des 18. Jahrhunderts eigen
ist; o nein — er umkleidet seine didaktischen Gedanken stets
mit dem unvergleichlichen Zauber seiner frischen und kräftigen
Poesie.

So, wenn er in seinem sonnigen Humor von der Strafe
spricht, die das Schwesterchen Esther ihrem Bruder Pankraz
für sein trostloses Nichtstun und unleidliches Schmollen erteilt.

(Die Leute von Seldwyla: Pankraz der Schmoller, I. Bd.)
„Die einzige Entschädigung und Rache nahm sie durch

eine allerdings arge Unzukömmlichkeit, welche sie sieh beim
Essen mit List oder Gewalt immer wieder erlaubte. Die Mutter
kochte nämlich jeden Mittag einen dicken Kartoffelbrei, über
welchen sie eine fette Milch oder eine Brühe von schöner,
brauner Butter goss. Diesen Kartoffelbrei assen sie alle zu-
sammen aus der Schüssel mit ihren Blechlöffeln, indem jeder
vor sich eine Vertiefung in das feste Kartoffelgebirge hinein-
grub. Das Söhnlein, welches bei aller Seltsamkeit in Essange-
legenheiten einen strengen Sinn für militärische Regelmässigkeit
beurkundete und streng darauf hielt, dass jeder nicht mehr noch
weniger nahm, als was ihm zukomme, sah stets darauf, dass die Milch
oder die gelbe Butter, welche am Rande der Schüssel umher-
floss, gleichmässig in die abgeteilten Gruben laufe ; das Schwester-
chen hingegen, welches viel harmloser war, suchte, sobald ihre
Quellen versiegt waren, durch allerhand künstliche Stollen und
Abzugsgräben die wohlschmeckenden Bächlein auf ihre Seite zu
leiten, und wie sehr sich auch der Bruder dem widersetzte und
eben so künstliche Dämme aufbaute und überall verstopfte, wo
sich ein verdächtiges Loch zeigen wollte, so wusste sie doch
immer wieder eine geheime Ader des Breies zu eröffnen oder
langte kurzweg in offenem Friedensbruch mit ihrem Löffel und
mit lachenden Augen in des Bruders gefüllte Grube. Alsdann
warf er den Löffel weg, lamentirte und schmollte, bis die gute
Mutter die Schüssel zur Seite neigte und ihre eigene Brühe voll
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in das Labyrinth der Kanäle und Dämme ihrer Kinder strömen
Hess." —

Keller verfolgt vor allem künstlerische Zwecke; er ist nicht
nackter, einseitiger Tendenzdichter, jene einzige Novelle „Das
verlorene Lachen" vielleicht ausgenommen. Was aber über
allem hin leuchtet und versöhnt, das ist seine unverbrüchliche
Liebe zum Vaterlande, wie sie sich in dem allbekannten „0
mein Heimatland, o mein Vaterland" so rührend schön und ein-
fach dokumentirt.

„Am meisten und gewaltig" — schreibt C. F. Meyer in
der „Deutschen Dichtung" imponirte mir seine Stellung' zur
Heimat, welche in der Tat der eines Schutzgeistes glich : er
sorgte, lehrte, predigte, warnte, schmollte, strafte väterlich und
sah überall zu dem, was er für recht hielt."

Keller hat drei Dichtungen geschrieben, deren Grundthema
das _Er2ieÄMw<7wer/: ist: den „grünen Heinrich", „Regel Amrein
und ihr Jüngster" und „Martin Salander". Regel Amrein ist
eine Novelle, die beiden andern sind Romane.

Der „grüne Heinrich" erzählt in der Ich-Form seine Jugend-
geschieh te, wie er unter engen Verhältnissen in der dämmerigen
Gasse seiner Vaterstadt aufgewachsen sei, Freud und Leid der
ersten Jugend in Stadt und Land gekostet, bei grundverschie-
denen Malern seine Lehrzeit durchgemacht habe; dann, wie er
als junger Kunstbeflissener in der fernen, glänzenden Künstler-
Stadt der Malkunst und allerlei Abenteuern obgelegen und nach
vielem Tasten und Irren gemerkt habe, dass er gar kein Künst-
1er sei.

Eine Mutter (Regula Amrein) erzieht ihren jüngsten Sohn
durch allerlei Not und Fährlichkeiten zum tüchtigen Manne —
ist die Fabel der Novelle.

Im Martin Salander endlich sind die Lebensschicksale sämt-
licher Glieder zweier Familien geschildert, die später durch
gegenseitige Heirat ihrer Söhne und Töchter in Wechselbeziehung
treten — was dann freilich übel genug ausschlägt —, wobei
merkwürdige Streiflichter auf das politische und soziale Leben
und Treiben fallen.

Alle drei Fabeln sind nun umrankt und durchwoben von
einer Fülle satter Poesie, feinsinnig-psychologischer Beobach-
tungen, blühender Naturschilderungen. Als wunderbares Beispiel
letzterer will ich jene Stelle (gr. Heinrich, Bd. I, pag. 181 ff.)
anführen, wo Keller das kleine Leben in dem Kirchhof eines
stillen Landdorfes schildert.

„Dort duftete es gewaltig von tausend Blumen, eine flim-
mernde, summende Welt von Licht, Käfern und Schmetter-
lingen, Bienen und namenlosen Glanztierchen webte über den
Gräbern hin und her. Es war ein feines Konzert bei beleuch-
tetem Hause, wogte auf und nieder, erlöschte bis auf das gehal-
tene Singen eines einzelnen Insektes, belebte sich wieder und
schwellte mutwillig und volltönig an; dann zog es sich in die
Dunkelheiten zurück, welche die Jasmin- und Hollunderbüsche
über den Grabzeichen bildeten, bis eine brummende Hummel
den Reigen wieder ans Licht führte; die Blumenkelche nickten
im Rhythmus vom fortwährenden Absitzen und Auffliegen der
Musikanten"

Was verlangt nun Keller von seinen Menschen?
Vor allem
Seine Helden sind nicht frei von allerlei Menschlichkeiten.

Man denke nur an deu einen: Martin Salander, den bei aller
Herzensgüte und Bravheit seine überquellende Phantasie und
Vertrauensseligkeit mitunter in bedenkliche Untiefen bringt.
Was uns aber versöhnt mit derlei unliebsamen Anhängseln, das
ist die ehrliche, wackere Gesinnung, die sich immer wieder
durchringt, freilich nicht, ohne dass der Held begangene Dumm-
heiten hat büssen müssen. (Pankraz der Schmoller, der grüne
Heinrich, Martin Salander u. s. w.)

Ethischer Defekt aber ist ihm verhasst. Wo er Mangel
an braver Gesinnung, Hohlheit in Denken und Handeln erblickt,
jene blutlose Gerechtigkeit sich breitmachen sieht, die — um
mit seinen Worten zu reden — aus dem Unser Vater die Bitte :

Und vergib uns unsere Schulden u. s. w. gestrichen, weil sie
keine macht und auch keine ausstehen hat", da geisselt er mit
rücksichtsloser Schärfe (Die drei gerechten Kammacher — die
arme Baronin — Wohlwend in M. Salander u. s. w.). — Und
noch eines legt er uns in eindringlicher Mahnung ans Herz:

Sich stets selbst zu sein ; nicht mehr scheinen zu wollen, als
man sein kann und ist; sich überall zu bescheiden. (Züricher
Novellen.)

Tüchtig sein, sich zu bescheiden wissen also soll der Erfolg
des wahrhaften Erziehungswerkes sein. Das verlangt aber einen
frühzeitigen und sorgfältigen erzieherischen Einfluss auf das

Kind, eine feine Beobachtung und Berücksichtigung vieler psycho-
logischen Momente. Denn das Kindesgemüt ist nicht ein grobes
Saitenwerk, worauf ein jeder tasten und drücken mag, ein jeder
Anspruch machen darf, es zu kennen. Keller aber kennt es;
kennt die wunderbaren Regungen, die die zarte Kindesseele
durchzittern, kennt ihre Begierden und Neigungen. Jene Schil-
derung der frühen Jugendzeit Heinrich Lees (der „grüne Hein-
rieh", Bd. I), seiner innern und äussern Erlebnisse, seiner Ge-
spielen und Schulkameraden ist eine einzig feine Seelenanalyse.
Man lese nur die Kapitel : Kindheit, Erste Theologie, Schul-
bänklein, — Vom Beten, — Vom lieben Gott (weiteres), Kinder-
verbrechen, — Die Leserfamilie, Lügenzeit, — Frühes Ver-
schulden, — Prahler, Schulden, Philister unter den Kindern, —
Ungeschickte Lehrer, schlimme Schüler.

Der Satz : Das Kind ist das Produkt seiner Erziehung —
Zeit, Umgebung — ist nachgerade zum Gemeinplatz geworden ;

dennoch findet er auch hier wiederum seine Richtigkeit. Der
grüne Heinrich ist — wenigstens bis zur ersten Schulzeit —
abgeschlossen vom Verkehr mit der Aussenwelt, mit andern
Kindern. Der Vater, der ihn etwa hinausgeführt hätte in die

blühende, leuchtende Natur, fehlt ihm; er ist frühzeitig gestor-
hen. So ist der Knabe auf sich und die Mutter angewiesen,
auf die engen Verhältnisse zwischen den engen Mauern des
altertümlichen Giebelhauses.

Die Mutter aber ist nicht der Art, dass sie sich mit dem
in ihrer ruhigen Weise so sehr geliebten Söhnlein allzuviel abge-
geben hätte. Was Wunder, wenn Heinrichs Wesen sich in ein
intensives Innenleben konzentrirt und nach aussen die Vorstel-
lung des Stillen, Schüchternen gibt. Da spinnt und webt eine
eine Phantasie, die jeden äussern Eindruck souverän verinnerlicht,
so, wenn er den funkelnden Hahn auf der Turmspitze mit der
Vorstellung Gott identifizirt.

Der Schulbesuch bezeichnet einen neuen Lebensabschnitt.
Was H. über den ersten Schultag erzählt, ist traurig. Nun —
es ging dann später besser, und wir verzeihen ihm die kindliche
Eitelkeit, womit er im Bewusstsein seiner Würde als Lehrschüler
vor den jüngern Kindern tront und wohl nicht immer ganz
gerecht Lob und Tadel erteilt; denn wie kann ein Kind sich
objektiv über Zu- und Abneigung erheben.

Jedes einigermassen geweckte Kind erlebt ein Zeitalter der
Romantik, wo es von Aventiuren, Rittertaten u. s. w. träumt
und schwärmt. Heutzutage gelten die famosen Reutlinger Büch-
lein als die Klassiker dieser Periode.

Dass auch Heinrich von ihr ergriffen wird, lässt sich leicht
begreifen ; und es ist köstlich, zu lesen, wie er im Trödlerladen
der Frau Margreth in alte Theosophien sich vertieft, sich von
Jakoblein, dem unnützen Männchen der wunderlichen Alten,
Hexengeschichten erzählen lässt, wie er das Theater einer umher-
ziehenden Künstlerbande besucht und als Meerkatze mit andern
Kindern sogar auf der Bühne flgurirt. Eine abnorme Lesewut
ergreift ihn. Schlechte Romane voll Abenteuern, verborgenen
Schätzen, Liebschaften erhitzen seine Vorstellungskraft. Aber
dabei bleibt Heinrich nicht stehen. Wie er vordem als stilles,
zurückgezogenes Kind alles Äussere in sich aufgenommen und
für sich behalten hat, drängt es ihn jetzt, was er gelesen, in
Wirklichkeit umzusetzen.

Und es ist eine böse Geschichte, wie er sich und andere
belügt, ja sogar Geld entwendet, allerdings jedesmal nicht ohne
das dunkle Gefühl, dass es das letzte Mal sein solle.

Und warum das alles? Um Anführer zu sein in diesem

phantastischen, gefährlichen Treiben, um — wie der Vogel
Strauss es macht — zu verbergen, dass alles nur purer Schwin-
del sei (Fortsetz, folgt.)

KORRESPONDENZEN.
Baselstadt. Im Auftrage des Tit. Erziehungsdepartementes

wurde im Juni 1894 eine Zählung der sämtlichen sprachleidenden
Schüler in den öffentlichen Schulen des Kts. Basel-Stadt vorge-
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Bommen. Als Ergebnis derselben erschien kürzlich ein Bericht
unseres Schularztes, Herrn Prof. Dr. A?&r. DMrfA-Aardt über:

„ For/romme» «wtf Re&âVng/MMg der 5j)rfleA-^woma?ien i» de»
Se/üde» ro» Rase/s/arfh® Wir entnehmen der interessanten
Schrift folgende Angaben :

Die Enquete beschränkte sich auf die beiden wichtigsten
Sprachanomalien, das Stottern und das Stammeln. Ihre Défini-
tion wurde nach Gutzmann folgendermassen festgestellt: „Ein
Kind «foltert, wenn es bei bestimmten Lauten plötzlich stockt,
so dass der Redefiuss unterbrochen wird. Meist suchen die
Kinder durch Grimassen und Bewegungen der Extremitäten den
Anstoss zu beseitigen. Ein Kind sfammeZf, wenn es bestimmte
Laute gar nicht oder falsch ausspricht, oder durch andere Laute
ersetzt. (Auf einer gewissen Stufe der Sprachentwicklung
[2.—4. Jahr] stammelt jedes Kind.) Es ergaben sich nach
diesem Masstabe 94 Stotterer 0,7<Vo und 147 Stammler
I,10/0 oder 241 Sprachleidende überhaupt l,80/o. Aus diesen
und aus den Zahlen der einzelnen Schulanstalten wird hervor-
gehoben: 1. Die Zahl der Sprachleidenden in Basel ist nament-
lieh auch im Vergleich mit ähnlichen Erhebungen in deutschen
Städten keine abnorme. 2. In den untern Schulen überwiegen
die Stammler, in den obern die Stotterer. 3. Beide Geschlechter
werden auf der Primarschulstufe gleich zahlreich ergriffen, später
verschiebt sich das Verhältnis etwas zu Ungunsten der Knaben.
Von je 100 Schülern sind sprachleidend: I. Schuljahr 5,50/o,
II. l,90/o, III. 0,70/o, IV. l,00/o, V.= l,40/o, Vi. 1,70/0,
VII. l,00/o und VIII. 0,80/o. Das Maximum der Sprach-
leidenden im I. Schuljahr ist bedingt durch die grosse Zahl
der Stammler, bei denen jedoch weniger Krankheit als indivi-
fluelle Verzögerung der Sprachentwicklung vorliegt. Das rasche
Abnehmen nach dem I. Schuljahr lässt darauf schliessen, dass
die Sprachübungen mit grosser Sorgfalt vorgenommen werden.
Um jedoch das Interesse der Lehrerschaft an den Sprachkrank-
heiten weiter zu wecken, sollen von einem Sachverständigen
Vorträge über diesen Gegenstand gehalten werden. (Dies ge-
schieht zu Beginn des neuen Schuljahres auch durch Herrn
Taubstummenlehrer Roose in Riehen. Anna. d. Korresp.) Ausser
dieser allgemeinen Instruktion wird noch eine kleine Zahl von
Lehrern eingehender mit den eigentlichen Sprachheilmethoden
bekannt gemacht.

In die Klassen dieser Lehrer kommen dann die Sprach-
kranken, und als letzte Perspektive ergibt sich, dass aus diesen
Lehrern ein oder mehrere „Spezialisten® hervorgehen, die dann
private oder staatliehe Stotterer-KurBe leiten werden. Das Vor-
gehen von Schularzt und Erziehungsdepartement ist sehr zu
begrüssen und zu wünschen, dass dasselbe zu Nutz und Frommen
unserer 250 Sprachleidenden vom Erfolg gekröut werde.

Sonntag, den 24. März veranstaltete der freisinnige Schul-
verein in der Safranzunft einen FZfferHaôPHd. Das Einladungs-
zirkulär sagte u. a. darüber: Der Zweck desselben soll sein,
die Mitglieder des Vereins mit ihren Angehörigen einander näher
zu bringen und sodann einige Fragen zu besprechen, die ge-
eignet sein könnten, Elternhaus und Schule in engere Verbin-
dung zu setzen. Es wird eine Ansprache gehalten werden,
welche das Interesse für die Sache wecken und einen zwangs-
losen Meinungsaustausch zwischen Eltern und Lehrern hervor-
rufen soll. Neben der Belehrung wird dieser Abend auch der
Unterhaltung gewidmet sein. Möge dieser erste Versuch recht
viel Anklang finden, damit spätere Elternabende «» Mittel
werden, die leider vielfach verlorene Fühlung zwischen Eltern
und Schule mehr zu beleben. Dieser erste Versuch ist denn
auch vollkommen gelungen. Verschiedene Umstände wirkten
mit, den Besuch zu beeinträchtigen ; aber alle Anwesenden
(60—70) waren darin einig, dass der Abend reichen Genuss
geboten habe, und dass der Verein nur auf dem betretenen
Pfade weiterzuschreiten habe, um den gestellten Zweck zu er-
reichen. Da die kommende Frühlingszeit und noch weniger der
Sommer geeignet sind, den Versuch hier oder anderwärts fort-
zusetzen, so sei das Programm nur kurz skizzirt, von der Vor-
aussetzung ausgehend, dass die Schw. L.-Z. gegen das Spät-
jähr auf das Kapitel : Elternabende zurückkommen werde. Nach
der Begrüssung durch den Präsidenten hielt Herr Pfarrer O.

Rr«»t/ft, der in elfter Stunde für den erkrankten Herrn Äe&for
ATu&er in die Lücke getreten war, eine formschöne, gedanken-

reiche und allseitig anregende Ansprache über das FerMffnt's
zMJtscÄp» L7fer«/i«irs «wd In milder Form, die aber zu
Herzen ging, wurde nach beiden Seiten hin Licht und Schatten
verteilt, und es darf hier bereits die Tatsache konstatirt werden,
dass manch ein Samenkorn auf guten Boden fiel. Die Diskussion,
die sonst folgen sollte, konnte in diesem Falle leicht entbehrt
werden. Der 2. Akt brachte Gesang- und Musikvorträge in
reicher Abwechslung und jedem Genre, indem neben Dilettanten
auch hervorragende Künstler mitwirkten. Sogar an Uber-
raschungen für Damen und Herren, gestiftet von einem Gönner
des Vereins, fehlte es nicht. Der freisinnige Schulverein darf
mit Stolz auf den 24. März zurückblicken

Gegenwärtig stehen wir mitten in den Examen; für Lehrer
und Inspektionsmitglieder sozusagen die einzige Gelegenheit,
sich gegenseitig offiziell kennen zu lernen, und letztere benützen
nicht einmal diese allzu häufig. Die Eltern bringen der Sache
auch nicht mehr das gewünschte Interesse entgegen. Uber
kurz oder lang wird daher die Examenfrage in Basel wieder
auftauchen ; kann man sich nicht auf den Standpunkt stellen, die
öffentlichen Prüfungen ganz abzuschaffen, so sollten sie doch
so eingerichtet werden, dass ihnen der Charakter von blossen
Schauvorstellungen genommen würde, indem man weniger Wert
auf die während einer halben bis 3/r Stunden zu Tage getretenen
Leistungen legte und dafür der Arbeit während des Jahres all-
seifig mehr Interesse entgegenbrächte.

In bezug auf unsere Ausführungen betr. Lehrervein in
No. 11 (worin die Leser wohl selbst die „freisinnige® Schul-
synode in eine „/re/wZZZZjre® verbessert haben werden), kann
heute nachgetragen werden, dass dem Beschluss, wonach der
baslerische Lehrerverein als solcher dem Schweiz. Verein beitritt,
keine Folge gegeben werden soll. Wer die hiesigen Verhältnisse
kennt, begrüsst diese Schlussnahme, namentlich auch im Hin-
blick auf die kommende Erinnerungsfeier an die Gründung vor
50 Jahren, welche mit der nächstjährigen Pestalozzifeier ver-
bunden werden soll. .4. LT.

Glarnerische Sekundarlehrerkonferenz.
Die Lehrer der Sekundärschulen des Kantons Glarus waren

am 30. März a. c. im „Schwanderhof® in Schwanden znr ersten
ordentlichrn Jahreskonferenz versammelt. Der Präsident, Herr
RjvVwcZZZ in Glarus, nahm mit Rücksicht auf die vielen
Traktanden von einem Eröffnungswort Umgang, worauf der
Aktuar, Herr OAerAoZzer in Glarus, das Protokoll verlas. Nun
folgte ein freier Vortrag von Herrn (Ue&er in Netstal „über
das elektrische Licht®. Hatte er iu der Herbstkonferenz über
die elektrischen Kraftanlagen gesprochen, so beschäftigte er sich
diesmal mit der Leitung, Verteilung, Schaltung und Sicherung.
Dann führte er den Zuhörern ein anschauliches Bild der Bogen-
und der Glühlichtlampe vor, von ihren ersten, höchst mangel-
haften Formen bis zu den gegenwärtig gebräuchlichen, auf der
Höhe der modernen Elektrotechnik stehenden Systemen. Es
kann hier nicht der Ort sein, näher auf den von Fach- und
Sachkenntnis zeugenden Vortrag einzugehen, ebensowenig auf
die von einigen Herren vorgebrachten Ergänzungen.

Als zweites Traktandum folgte die Fortsetzung der Iiis-
kussion über den „Französisch-Unterricht in den glarnerischen
Sekundärschulen®. In Nummer 13 der „Lehrerzeitung® (1894)
hatten wir über das treffliche Referat des Herrn Sekundarlehrer
Stoiber in Niederurnen, seine Thesen und die gewaltete Diskussion
berichtet. Die letztere wurde nun lebhaft fortgesetzt, und als Re-
sultat dürfen die von Herrn A«er, Schwanden, aufgestellten und
von der Versammlung gutgeheissenen Resolutionen angenommen
werden; sie lauten:

1. Zur Ausführung von § 39 des kantonalen Schulgesetzes
betreffend den Übertritt von Sekundarschülern aus den Landge-
meinden in die höhere Stadtschule in Glarus, sowie zur Er-
leichterung des Schüleraustausches überhaupt, ist bei der Er-
teilung des Französischunterrichtes möglichste Einheit der Me-
thode und auch der Lehrmittel wünschbar.

2. Die Konferenz erklärt sich mit den Forderungen, die
der Referent, Herr Stäger in Niederurnen, als Ziele des Fran-
zösischunterrichts in den höhern Volksschulen des Kantons
Glarus aufgestellt hat, einverstanden:
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a) Der Schüler soll sich auf grund von phonetischen Übun-
gen eine möglichst gute Aussprache aneignen, die ihn
befähigt, das gesprochene Wort des Lehrers oder anderer
Personen zu verstehen.

b) Der Schüler soll ein einfaches französisches Buch mit
Verständnis des Inhaltes lesen können.

c) Er muss über die einfachsten Verhältnisse seiner Um-
gebung sprechen können.

d) Er soll im stände sein, die französische Sprache innert
bescheideneu Grenzen und ohne grobe Verstösse zu
schreiben.

3. Die alte, grammatisirende Methode hat den Nachteil,
dass sie den Schüler nicht in genügendem Masse zum geläu-
figen Sprechen und selbständigen Schreiben in der Premdsprache
befähigt.

4. Es ist dahin zu wirken, dass der Französischunterricht
nach der Lesebuchmethode oder nach der Anschauungsmethode,
oder nach einer Verbindung beider, erteilt werde.

5. Ein Spezialkurs zur Einführung der Lehrer in die
Methodik des Französischunterrichts ist sehr wünschbar.

6. Die Konferenz wird spätestens in einem Jahr auf die
Auswahl von Lehrmitteln, die für den Französisch-Unterricht
in den glarnerischen Schulen obligatorisch zu erklären sind,
eintreten.

Waren sich im Frühjahr 1894 die Vertreter der alten,
grammatisirenden und diejenigen der neuen, der sogenannten
Anschauungs- und der Lesebuchmethode so schroff gegenüber
gestanden, dass die Erledigung der Frage im Interesse der
Sache um ein Jahr verschoben wurde, so kam, wie die oben

angeführten Besulutionen beweisen, die gewünschte Einigung zu
stände. Man kann sie aber nicht als einen entschiedenen Sieg
der einen oder der andern Richtung betrachten ; sie hält vielmehr
die Mitte zwischen beiden, indem sie das Gute der alten Schule
beibehalten und den berechtigten Forderungen der neuen Methode
Rechnung tragen will. Im Laufe der Diskussion besprach und
empfahl Hr. Rektor Ha//er in Glarus ein neues Lehrmittel von 0.
Börner, das den Forderungen der bereits angedeuteten vermitteln-
den Richtung vollständig gerecht wird. Herr Dr. Darfd, Glarus
nannte dieses Lehrmittel einen „kühnen und ausgezeichneten
Griff". Herr Auer hatte mit Begeisterung berichtet über eine
Französischstunde, der er in St. Gallen bei Hrn. Alge beige-
wohnt hatte.

Herr Schulinspektor Heer legte besonders Wert auf die
Vereinheitlichung der Lehrmittel für den Französischunterricht
an den glarn. Sekundärschulen.

Nach dem Mittagessen kam die Orthographiefrage. Herr
Auer möchte die Erziehungsdirektion ersuchen, es den Sekun-
darschulen zu erlauben, die Dudensche Orthographie einzu-
führen, da dieselbe bereits eine grosse Verbreitung habe und
z. B. auch im neuen glarnerischen Repetirschulbuch zur An-
wendung gekommen sei. Herr Dr. /la/ter spricht der Schwei-
zerischen Orthographie das Wort. Hr. IFeèer möchte diese
Frage lieber für alle Schulstufen erledigt wissen und beantragt,
sie vor die Kantonalkonferenz (im Mai a. c.) zu bringen, was
denn _auch beschlossen wird.

Über das Zeichnen, besonders über das Skizziren nach der
freien Natur (freie Perspektive) soll an einer spätem Konferenz
von Hrn. Oberholzer referirt werden. An der nächsten Konfe-
renz, die im kommenden August in Glarus stattfinden soll, wird
Herr Auer ein Referat bringen über das Thema: „Bedeutung,
Ziele und Methode des Deutschunterrichts auf der Sekundär-
schulstufe, mit besonderer Berücksichtigung der Erzielung von
Gewandtheit im mündlichen Gedankenausdruck und den Aufsatz-
Übungen".

Üm 4 Uhr nachmittags konnte der Präsident Schluss der
Verhandlungen erklären.

Bernischer Lehrerverein.
Die Antwort der Erziehungsdirektion auf unsere Eingabe

vom 25. Februar lautet folgendermassen : „Die Interpretation
„von § 60 des Schulgesetzes betreffend J/t'ZJeraAntt«^ (fer

„ C7n<errieAZss<t«»tfe» tm Tarnen w«<7 im HaucZarieiZe« ist für
„die Schulzeit von grosser Tragweite; wir werden daher diese

„Frage noch der in nächster Zeit stattfindenden Inspektoren-

„konferenz zur Vorberatung vorlegen und Ihnen dann später
„eine bestimmte Antwort zukommen lassen.

„In bezug auf die Frage betreffend Anrechnung der Stunden,
„welche auf fcörpeWic/ie Ü&anje« (gelegentliches Baden, Spazier-
„gänge, Schlittschuhlaufen etc.) verwendet werden, sind wir der
„Ansicht, dass diese Stunden als Schulstunden eingetragen und
„berechnet werden dürfen, sobald sie mit Bewilligung der Schul-
„kommis8ion und in einer für alle Schüler obligatorischen und
„geordneten Weise zum angedeuteten Zwecke verwendet werden."

Im ferneren teilt die Erziehungsdirektion mit, dass der
Grosse Rat in seiner Sitzung vom 28. Februar beschlossen
habe, es sei das letzte Alinea von § 27 des neuen Schulgesetzes
betreffend Entschädigung der SZeZZterZretwnji er&ranfcZer LeÄrer
auf 1. Januar 1895 in Kraft zu erklären.

Definitiv abgeschlossen sind nun unsere Verhandlungen be-
treffend die AaZaraZZeisZanpew.

Mit Schreiben vom 9. Januar machte uns die Erziehungs-
direktion die Mitteilung, dass es der Regierungsrat abgelehnt habe,
auf eine Interpretation des § 14 Ziffer 1 des neuen Schul-
gesetzes einzutreten. Die Erziehungsdirektion verwies uns auf
den Beschwerdeweg, d. h. in jedem einzelnen Falle von mangel-
hafter Ausrichtung der Naturalleistungen sollte Klage gegen die
säumige Gemeinde erhoben werden. Durch dieses Verfahren
wird jedoch alle Schuld an einem entstandenen Prozesse einfach
wieder dem Lehrer in die Schuhe geschoben, und falls er den
Mut hätte, gegen seine Gemeinde aufzutreten, so würde er
seiner Stelle verlustig gehen. Die Aufsicht über die gesetz-
mässige Ausrichtung der Naturalleistungen sollte eben von den
Re/iör</en geführt werden, so dass nicht der Lehrer als Kläger
gegen seine Wähler auftreten muss. Wir richteten am 8. Febr.
in diesem Sinne eine neue Eingabe an die Erziehungsdirektion,
indem wir darauf hinwiesen, dass die ScAw/twspeAtoren eingeladen
werden sollten, nach der jeweiligen Prüfung der Schule auch
die Lehrerwohnungen und die übrigen Naturalleistungen einer
Prüfung zu unterziehen und energisch auf Abhülfe der Miss-
stände zu dringen. Unter dem 12. Februar erteilte uns die Er-
Ziehungsdirektion die Antwort, dass sie die Schulinspektoren
angewiesen habe, darüber zu wachen, dass die Gemeinden ihren
Pflichten gegenüber den Lehrern, namentlich in bezug auf
Besoldung und Naturalleistungen genau nachkommen ; eine dies-
bezügliche Bestimmung sei auch in das Reglement über die
Obliegenheiten der Volksschulbehörden aufgenommen worden.
Ausserdem werde die Erziehungsdirektion von den Inspektoren
noch speziell verlangen, dass sie in ihrem nächsten Bericht, der
allerdings erst auf Frühjahr 1896 abgelegt wird, über die Lehrer-
Wohnungen genaue Mitteilungen machen.

In den Bestrebungen für Erlangung einer geordneten /4«s-
«a/iZanc; tfer ist ebenfalls ein Schritt vor-
wärts gegangen. In dem neuen Rodel wird eine Tabelle ent-
halten sein, in welche der Lehrer vierteljährlich das Datum der
Auszahlung seiner Besoldung einzutragen hat, ähnlich wie bei
den Arbeitssehulrödeln.

Die diesjährige ortZenZZm/ie DeZegbr/enrersammZu«!/ findet
statt Samstag den 20. April 1895 im Gesellschaftshause zu Bern.
Die Haupttraktanden sind folgende:

1. Auszahlung der Gemeindebesoldung (Referent: Mürset).
2. Errichtung einer Darlehenskasse (Ref. : Weingart).
3. Anschluss an einen Schweiz. Lehrerverein (Ref.:FIückiger).
4. Leichengebete (Ref. : Fritz Leuenberger, Sulgenbach).
5. Stellung gegenüber den Gemeinden bei ungerechtfertigten

Lehrerbeseitigungen (Ref. : Grünig). ZenZraZtonZZe.

Witterung im März.
Im hellsten Sonnenglanz erstrahlten am 1. dieses Monats

die weissen Fluren zu Berg und Tal. Weit und breit eZne grosse
Winterlandschaft — glitzernder Schnee auf dem Erdboden,
spiegelndes Eis auf vielen Seen, nur an auserwählten Stellen
ein Flecklein „aperen Grundes" — mit diesen Attributen führte
sich der Lenzmonat bei uns ein. Wer auf ein baldiges Er-
wachen der Natur aus ihrem Winterschlafe gehofft, der sollte
bitter enttäuscht werden, zeigte doch das Thermometer an den
ersten neun Tagen selbst auf den Talstationen morgens 7 Uhr
meist bis zu 10 ® C. unter Null, und stieg auch um 1 Uhr nach-
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mittags die Temperatur, sogar an sonnigen Tagen, wenig über
diese Grenze oder blieb, wie vom 4.-6., einige Grade darunter.

Mit dem 9. freilich trat eine Änderung zum „Bessern"
ein, indem die am 8. über dem "Westen des Kontinents aufge-
tretene barometrische Depression ostwärts bis gegen Zentral-
europa vorrückte und über diesen Gegenden südliche Winde und
eine ostwärts fortschreitende Temperaturerhöhung veranlasste.
So hob sich z. B. die Morgentemperatur in Paris vom 7. bis
zum 9. und in Genf vom 8. bis zum 10. um 8", in Zürich um
10», in Wien vom 9. auf den 10. um 9». Hatten in Ober-
italien, in Neapel, ja sogar in Sizilien vom 5. bis zum 7. noch
Schneestürme gehaust, so kehrte dort endlich der Lenz ein,
während wir uns doch wenigstens eines lieblichen Vorfrühlings
erfreuen konnten. Die Schneedecke — selbst in der ersten
Dekade schon durch die Wirkung der Sonnenstrahlen gelichtet,
wich unter dem Einfluss leichter Föhnströmung zusehends, und
als am freundlichen Josefstag ein warmer West über die Fluren
strich, da blieb in den ebenen Geländen bis zu 600 m, an den
Sonnenhalden bis zu 800 m, kaum eine Spur des weissen Ge-
wandes, und auch an den Nordabhängen war seines Bleibens
nicht mehr lange. Auch die Eisdecke der Seen vermochte der
Einwirkung von Sonne, Wind und Regen nicht länger Wider-
stand zu leisten. Am 20. März, dem ersten Regentage diesscife
der Alpen (den Bewohnern des Kantons Tessin lachte dagegen

Himmel) barst die dünne Rinde des untern Zürichsees,
und bald ward auch der obere Teil aus der eisigen Umarmung
befreit, so dass schon am 27. .die Dampfschiffahrt wieder
eröffnet werden konnte. Wenig später wurde auch auf dem
Untersee (westlicher Teil des Bodensees) die Schifffahrt wieder
begonnen.

Am 25., einem Regentage par excellence (Zürich 24 »ro«,
Luzern 29 «im, Castasegna 39 nun Niederschlag), „wendete sich
das Blättlein". Eine trübe, regnerische Schlussperiode stellte
sich ein, da und dort mit Überschwemmungen drohend oder
wohl gar solche tatsächlich veranlassend (Broye, Langeten). Wie
ganz anders hätten die Berichte lauten müssen, wenn diese
Regenzeit schon zu Anfang des Monats eingetreten wäre!

Zur genauen Illustration dieses Märzmonats mögen noch
einige meteorologische Daten folgen. Zur bessern Beurteilung
derselben fügen wir wie gewohnt die dreissigjährigen Mittel in
Klammern bei.

Das Temperaturmittel aus den ersten neun Tagen war in
Paris - 2,00 (5,7«), Genf —3,20(3,8»), in Zürich —3,6»
(2,6»), also 6—7» zu tief.

Das Monatsmittel der Temperatur betrug in Paris 4,8»
(7,0»), ja Genf 2,70(4,8»), in Zürich 2,3» (3,7»), in St. Gallen
1,7» (2,2»), in Chur 2,6» (4,1») und in Davos —2,6» C.
Dasselbe stellte sich in Basel annähernd auf 3,7» (4,7»), Luzern
2,6» (4,1»), Siders 3 8» (5,5»), Lugano 6,5» (6,8»). Nördlich
der Alpen beträgt also das Defizit bis zu 1,5», südlich derselben
infolge einer grössern Anzahl heiterer Tage und dementsprechend
vermehrten Sonnenscheins kaum einige Zehntel dieses Wärme-
masses.

In Zürich wurde die höchste Temperatur abgelesen am 24.
nachmittags mit 16 »C., in Genf an demselben Tage mit 15,5» C.,
die tiefste Temperatur zeigte der 8. mit — 11,5» in Zürich und
— 12,2» in Genf.

Die Niederschläge waren ausser im Norden, Osten und
Südosten etwas grösser als das dreissigjährige Mittel. Sie be-

trugen in Basel 39 (51), Genf 69 (53), Zürich 87 (76), St. Gallen
77 (87), Lugano 61 (72) mm.

Über die ganze Schweiz wölbte sich blauer Himmel am
1., 7., 8. und 23., die Nordschweiz zählte im ganzen 8—10, die
Südschweiz 15 Tage mit geringer Bewölkung. Einzig am 3.,
4. und 14. fiel Schnee in der Ebene, dagegen wartete das Ende
des Monats mit leichten Gewitterböen und Graupelfällen nebst
elektrischen Erscheinungen auf, z. B. am 25. im Waadtland,
am 26. im Gebiet der Aaremündung, am 29. in der Ostschweiz,
am 30. in den Kantonen Aargau und Solothurn.

Die Sonnenscheindauer übertraf nur im Süden das neun-
jährige Mittel. Sie betrug in Basel 129 (135), Zürich 116 (147),
Bern 106 (150), in Lugano aber 204 (.188) Stunden.

Der Luftdruck war meist unter dem normalen Werte. Das
Monatsmittel bezifferte sich in Zürich, meteorolog. Zentralanstalt

496 m ü. M., auf 714,4 mm (716,8), der höchste Barometer-
stand fällt auf den 15., abends 9 Uhr, mit 726,6 mm, der tiefste
auf den 12. März, 1 Ühr nachmittags, mit 704,0 mm.

Sehen wir von den wundervollen Märzmonaten der beiden
Vorjahre ab, so stellt sich uns der verflossene Monat keineswegs
in ungünstigem Lichte dar, um so weniger, als er die Erbschaft
eines beispiellos harten Februars antreten musste. Er übertrifft
z, B. bezüglich des Temperaturmittels die Jahre 1892, 1889,
1887 und 1883 zum Teil erheblich und stellt sich mit 1886
ziemlich auf gleiche Linie. In der ersten Dekade rauh und in
der letzten Pentade trüb, aber mild, war er in der 3., 4. und
5. Pentade meist schön und relativ warm. In blendend weissem
Gewände zog er ein ; in junges Grün gekleidet nahm er Abschied.

J. M.

8CHULNACHKICHTEN.
Schweizerischer Lehrerverein, Sektion Lw2erw. Schon

an der konstituirenden Versammlung den 18. Okt. 1894 ist
der Beschluss gefasst worden, am nächsten Ostermontag in
Luzern (Hotel „Engel", nachm. 2 Uhr) eine erste Jahresver-
Sammlung abzuhalten. Letzter Tage nun hat der Vorstand
mittelst Zirkular die Mitglieder zur Teilnahme eingeladen. Als
Traktanden sind angeführt:

1. Definitive Bereinigung der Statuten.
2. „Bund und Volksschule", Referat von Hrn. Jos. Ludin,

Lehrer in Luzern.
Diese Jahresversammlung ist eine günstige Gelegenheit, die

„Herzen gegenseitig zu öffnen und wieder aufs neue zu ent-
flammen für die «aO'owa/e Sache unserer Volksschule, für die
hehre Aufgabe zur Erziehung und Bildung unserer lieben
Schweizerjugend". Eine solche Sammlung der Schulfreunde ist
für unsern Kanton um so notwendiger, wenn man sieht, mit
welcher Geschäftigkeit und Zudringlichkeit von den klerikalen
Schulinspektoren geworben wird für „katholische Lehrervereine",
wie zuckersüss und harmlos die Ultramontanen ihre neueste
Sonderbündelei darzustellen sich bestreben.

Mit gutem Grunde heisst es in obengenanntem Zirkular
weiter: „Aber nicht nur <Sïe, verehrtester Herr, sollen an der
Jahresversammlung erscheinen ; ermuntern Sie in Ihrem Kreise
alle Freunde der Schule, ob sie unserer Sektion als Mitglieder
angehören oder nicht. Wir haben keine Geheimnisse. Was
wir wollen, ist gut, und es darf offen und klar sein wie der Tag.
Bereits zählt unsere Sektion 170 Mitglieder; diese Zahl gereicht
gewiss unserer engern Heimat zur Ehre. Aber das Fähnlein
der Getreuen soll noch grösser werden, das als Glied des Gan-
zen, des Schweiz. Lehrervereins seine Ideale unentwegt zu ver-
folgen gewillt ist.

Also auf Wiedersehen am Ostermontag! Möge der Schwei-
zerischen Volksschule bald ein Ostertag erstehen!" -6-

Verein Schweiz. Lehrerinnen. Die diesjährige ordent-
liehe Generalversammlung ist vom Vorstand auf Samstag den
25. Mai festgesetzt worden. Das'Nähere über Ort, Zeit, Trak-
tanden etc. wird den Mitgliedern durch Zirkular mitgeteilt
werden. Nach § 10 der Statuten werden die Sektionen und
Mitglieder ersucht, ihre allf. Anträge dem Vorstand vier Wochen
vor der Generalversammlung schriftlich einzureichen.

Bund und Schule. Die Bundesversammlung hat die Sub-
vention des Bundes auf die Kork- ««d /7a!zskaft«wgs«ckn?r»
ausgedehnt. — Hr. Nationalrat Srküppi stellte die Motion : „Der
Bundesrat solle prüfen, cb nicht in Ausführung des Art. 27
der Handarbeitsunterricht von Mädchen auch auf die Haushai-
tungs- und Kochkunde auszudehnen sei und die Kantone, die
eine solche Erweiterung des Handarbeitsunterrichts einführen,
vom Bunde nach Massgabe der Finanzen finanziell unterstützt
werden sollen." Hr. Schäppi will wohl Ausdehnung des Hand-
arbeitsunterrichts für Mädchen und Unterstützung desselben durch
den Bund. — Die Petition der Offener Versammlung betreffend
Ausführung von Art. 27 ist dem Bundesrat zur Berichterstattung
überwiesen worden.

Aargau. (7-Korr.) Wir sind ins Fahrwasser der Prüfungen
geraten. Ich meine hiebei nicht die Prüfungen, welche uns arme
Menschenkinder zuweilen, hauptsächlich in Kometenjahren, heim-
suchen unter dem Namen Krieg, Teurung, Krankheit und be-

i trübte, armselige Zeiten, sondern ich verstehe darunter diejenigen,
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welche laut § 48 unseres Schulgesetzes mit der lieben Schul-
jugend vorgenommen werden sollen. Jener Paragraph sagt
nämlich: Alljährlich am Ende der Winterschule wird die öffent-
liehe Hauptprüfung mit allen Schülern der Gemeindeschule vor-
genommen, infolge welcher auf den schriftlichen Vorschlag des
Lehrers die Beförderungen und Entlassungen durch die Schul-
pflege unter Genehmigung des Inspektors stattfinden.

Während nun das Ende der Winterschule in den April,
gewöhnlich auf Mitte April fällt — nach § 39 des gleichen
Gesetzes soll das Winterhalbjahr (Winterschule) vom Winter-
monat bis in den April dauern — und demnach auch die Prü-
fungen unmittelbar vor Beginn der Frühlingsferien stattzufinden
hätten, wie das übrigens an Stadtschulen, Bezirksschulen und
weitern höhern Lehranstalten in der Regel geschieht, kommt es
doch auf dem Lande nicht selten vor, dass schon Mitte März
examinirt wird, je nachdem der Herr Inspektor, der von Beruf
Bezirksschullehrer, Pfarrer, Verwalter etc. ist, Zeit und Musse
findet. (NB. Das Inspektorenkollegium ist ein 23köpfiges. Jedes
Mitglied desselben hat die ihm unterstellten Schulen jährlich
mindestens viermal zu besuchen. Es wird aus der Mitte des
Bezirksschulrates gewählt und bezieht eine Besoldung von 500
bis 600 Fr. p. a.).

An jenen Orten muss dann natürlich nach dem Examen
noch weiter Schule gehalten werden, ob zum Vorteile der Schule,
mag derjenige bezweifeln, der Herz und Sinn hat für die An-
nehmlichkeiten und Reize sonniger, wonniger Frühlingstage.

Seit Einführung der individuellen Prüfungen, wonach jeder
Schüler, dessen Schulpflichtigkeit mit dem Schlüsse des Schul-
jahres zu Ende geht, vor der ordentlichen Jahresprüfung noch
ein besonderes Examen zu bestehen hat, ist eine Modifikation
eingetreten, die dem Inspektor gestattet, täglich statt zwei
Schulen deren drei zu absolviren, resp. zu prüfen, je nachdem
diese einander nahe liegen, z. B. von 7—10 die Oberschule in
A, von 10—12 die Unterschule in B, von 2-5 die Gesamt-
schule in C. Natürlich gehts hiebei ein bisschen per Dampf,
und wenn einer sagen wollte, ein Inspektor müsste bei solcher
Inanspruchnahme seiner Geisteskräfte auf die Dauer sich auf-
reiben, so würde ich ihms gerne glauben.

Was die Schüler betrifft, so reicht die beispielsweise einer
12—20 Mann starken ABC-Schützenklasse zugemessene Zeit
kaum hin, um jeden Einzelnen eine Zeile Geschriebenes und
eine Zeile Gedrucktes lesen, im Rechnen eine mündliche oder
schriftliche Aufgabe lösen, im Schreiben eine „Übung" kopiren
zu lassen. Dabei wird vorausgesetzt, dass man von den Schülern
der höhern Klassen entsprechend mehr vernehmen wolle. Zum
Schlüsse ertönen dann noch einige Lieder. Nachher erfolgt das
Verlesen der das Jahr hindurch in Fleiss, Fortschritt und Be-
tragen erworbenen Noten, weiters die Entlassung der Schulkinder,
die das 15. Altersjahr erreicht haben und am Ende aller Enden
Ansprachen und Verdankungen von Seite des Schulpräsidenten
und des Inspektors. Das Promoviren wird, entgegen dem Wort-
laut des eingangs zitirten Gesetzesparagraphen meistenorts dem
Lehrer überlassen, wohl deswegen, weil dasselbe gar ein heikles
Geschäft ist, besonders für eine Behörde, die den Frieden liebt
und das gute Einvernehmen mit den Gemeindebürgern.

Der Prüfung folgt gewöhnlich ein sogen, zweiter Akt, für
den die Schulkasse zu Gevatter genommen wird, und der In-
spektor, Schulbehörden, Lehrer etc. im Gasthof „Zum vollen
Glas" um die Wirtstafel vereinigt.

Hr. GZoor, Rektor in Rheinfelden, wurde zum Direktor der
Erziehungsanstalt in Aarburg gewählt.

Appenzell. ATautowsscAttZe m 2Vo</en. — „Thue Rechnung
von deinem Haushalt " so tönt's jedes Frühjahr an die Lehrenden
und Lernenden unserer Schulen. Auch der Appenzeller Kan-
tonsschule gilt alle Jahre dieser Appell, und so hat sie dieses
Jahr ihre Examina anfangs April abgehalten. Mit dem Erfolg
dürfen die Lehrer und Behörden zufrieden sein. Allerdings ist
in den verschiedenen Fächern Verschiedenes geleistet worden,
wie es ja nicht anders sein kann, wo mancherlei Gaben und
Kräfte sieh messen und die Schüler so verschieden beanlagt und
vorbereitet sind. Im allgemeinen aber waren die Resultate
günstig, und die kleine Anstalt kann bestens empfohlen werden;
das hat auch der Präsident in seinem Schlusswort mit Genug-
tuung hervorgehoben.

Es ist ein unerwarteter Wechsel eingetreten in der LeA«««?
der Kantonsschule und Erziehungsanstalt infolge des freiwilligen
Rücktrittes des bisherigen Direktors, Herrn Jfeier. An
seine Stelle tritt Hr. Direktor Dr. UïpeZ in Mariaberg-Rorschach.
Wir wünschen ihm den besten Erfolg und ein weiteres Fort-
schreiten der Anstalt. Der Alt-Direktor hat in Verbindung mit
den Behörden und der Lehrerschaft die Kantönsschule während
13 Jahren wesentlich gehoben und manchem armen Zögling
ökonomisch geholfen; das wird ihm hoffentlich iu dieser kurz-
lebigen Zeit nicht vergessen werden, wenigstens sei es an diesem
Orte festgehalten. G. «7. A'.

Basel-Stadt. In der letzten Sitzung des Basler Lehrer-
Vereins (9. März) wurde das Traktandum „Anschluss des Lehrer-
Vereins an den Schweizerischen Lehrerverein" behandelt. Herr
Gass referirte namens der Kommission in zustimmendem Sinne
und stellte den Antrag: „Der Basler Lehrerverein erklärt sich
als Sektion des Schweizerischen."

Sein Hauptargument war, die Bildung einer selbständigen
Sektion mc&cw den schon bestehenden drei Vereinen, und damit
eine noch grössere Zersplitterung unter der hiesigen Lehrerschaft
zu verhindern und im Gegenteil, angesichts der schönen Haupt-
aufgaben, die sich der Schweizerische Lehrerverein gestellt, eine
erfreuliche Einigung zu erzielen. In der Diskussion wird für
den Antrag noch folgendes geltend gemacht:

1. Wir sollten eine Sektion haben, welche die schweizer.
Angelegenheiten vertritt, und der Basler Lehrerverein,
als politisch und religiös neutraler Boden, sollte die
Führerrolle übernehmen.

2. Die Bestrebungen des Schweiz. Lehrervereins sind vor-
zugs weise humanitärer Natur.

3. Es ist das Ideal anzustreben, sämtliche schweizerische
Lehrer in einem Verbände zu vereinigen.

Die Opposition findet einerseits, die Geschäfte des Schweiz.
Lehrervereins lassen sich durch Urabstimmung, also ohne Grün-
dung einer besondern Sektion erledigen, und betont anderseits,
man könne nicht sagen, dass der Schweizer. Lehrerverein die
schweizerische Lehrerschaft repräsentire. Die schweizerische
Lehrerzeitung sei beispielsweise einseitiger als die freisinnige
„Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung". R.) Der beantragte
Anschluss würde demnach den Basler Lehrerverein seines
Hauptcharakters, der Neutralität, entkleiden.

Mit Stichentscheid des Präsidenten wird schliesslich grund-
sätzlich beschlossen, den Basler Lehrerverein als Sektion des
Schweizerischen zu erklären. (Siehe oben).

Die Neuwahlen ergaben die folgende Zusammensetzung der
Kommission. Präsident: Dr. Wetterwald. Vizepräsident: Schwarz
(bish. Präs.). Aktuar: Zwieky. Kassier: Horber. Bibliothekar :

Dr. Schild. Beisitzer: Gass. Gesangsleiter: Fässler. A. Z.

Verschiedenes. For 60 JaAre«. Aus dem Visitations-
Protokoll der Gemeinde Fl. im Kanton Zürich vom 6. Aug. 1835.

„Bei meinem Besuche waren fünf kleine Kinder gegen-
wärtig. Zwei derselben hielten sich gut; sie schliefen. Desto
störender benahmen sieh die andern. Durch Schwatzen, Lachen,
Aufstehen und Niedersitzen, Hinab- und Hinaufdrücken, Zerren,
Streicheln, Schreien und allerlei Töne störten, beunruhigten,
belustigten sie bald ihre nähere, bald ihre entferntere Umgebung.
Keine Viertelstunde lief ab, ohne dass die kleinen Freigeister
die Aufmerksamkeit der ganzen Schule auf sich gezogen hätten.
Eines machte ordentliche Visiten bei entfernteren Bekannten,
unter dem Bank fortkriechend. Eines musste seines Eigensinnes
wegen entfernt werden, und weil die Eltern auf dem Felde

waren, so konnte das ältere Geschwiester nicht zurückbehalten
werden. Es brachte auch eine sorgsame Mutter, die sich anders-
wo beschäftigen musste, ihren Säugling während der Schulzeit
ihrem ältern Kinde zur Besorgung.

„Wird der Lehrer auf solche Weise nicht zur Kindermagd
herabgewürdigt? Gibt es keine Mittel, ihn bei seiner Würde
zu lassen und die Kleinen aus der Schule zu entfernen

Pfarrvikar rV«/cr."
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LITERARISCHES.
Bibliographie der schweizerischen Landes-

knnde. Von dem gross angelegten, nationalen Werke liegen be-
reits 12 Faszikel im Drucke vor. Die erschienenen Hefte um-
fassen die bibliographischen Vorarbeiten, einschliesslich der Ka-
taloge der Bibliotheken der Schweiz (Verfasser Prof. Dr. Graf),
die Landesvermessung und die Karten, Reliefs und Panoramen
der Schweiz (bearbeitet vom eidgen. topogr. Bureau, redigirt
von Prof. Graf, — 3 Hefte), die Fauna der italienischen Schweiz
(Prof. Dr. A. Lenticchia, Como), die Architektur, Plastik und
Malerei (Dr. B. Händcke), die Landwirtschaft (4 Hefte, Prof.
F. Anderegg und Dr. B. Anderegg), das Forstwesen (bearbeitet
vom eidgen. Oberforstinspektorat), Mass und Gewicht (F. Ris,
Direktor der eidgen. Eichstätte), das Bankwesen. Versicherungs-
wesen und die Handelsstatistik, (Direktor W. Speiser, Direktor
J. J. Kummer und Dr. T. Geering, Chef der eidgen. Handels-
Statistik), die christ-katholische Konfession in der Schweiz (Dr.
F. Laudiert), die katholisch-theologische Literatur des Bistums
Basel (Pfarrer L. R. Schmidlin).

Im Druck befinden sich die Hefte über Heraldik (Verfasser f M.
Tripet), über Schntzbauten (eidg. Oberforstinspektorat), Post wesen
(eidg. Oberpostdirektion), u. Telegraphenwesen (Inspektor Abrezol).

Wir machen unsere Leser ausdrücklich auf das schöne und
praktische Werk aufmerksam. Dasselbe kann durch jede Buch-
handlung bezogen werden.

Sebweiz. Blätter für Wirtschafts- und Sozial-
Politik. (Verlag von A. Siebert in Bern.) Das Aprilheft
enthält einen Beitrag von Pfarrer Benz über „ Christlichen Sozia-
lismus", eine Abhandlung über den „ Gewinn am Preise" von
A. Müllberger. Unter den kürzeren Notizen ist eine Mitteilung
über kommunalen Gewerbebetrieb sehr bemerkenswert.

H. Waag, Lehrer in Zürich. RecAwwwgs&OcAJe«« _/wr die erste
Klasse der KiemeidarseAwZe. Dem Lehrplane des Kantons
Zürich angepasst Zürich, Art. Institut Orell Füssli. Gebd.
einzeln 70 Rp., bei Abnahme von mindestens 12 Exempl 40 Rp.

Das vorliegende Rechnungsbüchlein ist, wie der Titel sagt,
dem Lehrplane des Kantons Zürich angepasst, verlangt also
ausser der Zahlbildung Zu- und Wegzählen der Grundzahlen
1—5 im Zahlenraume 1—50. Da im Kanton Zürich Rechnungs-
büchlein erst von der 3. Klasse an dem Schüler in die Hand
gegeben werden, so ist der Lehrer für Lehrgang und Lehrver-
fahren ganz auf sich selber gestellt. Es hat das seine gute
Seite, aber auch seine Nachteile. Erfahrene Lehrer befinden
sich wohl bei dieser Freiheit, Anfänger dagegen geraten nicht
selten in bittere Verlegenheit, ganz besonders am Anfange des

Rechnungsunterrichtes. Wohl gibt es Hilfsmittel, für die Hand
des Lehrers berechnet; aber die meisten enthalten nur Rech-
nungsaufgaben etwa für die zweite Hälfte des ersten Schuljahres.
Das Büchlein von Maag dagegen kann gleich von Anfang an
gebraucht werden und ist deshalb namentlich Anfängern im
Lehramte gewiss sehr willkommen. Aber auch von manchem
ältern Lehrer wird es wohl lebhaft begrüsst werden, da es nicht
nur für die Hand des Lehrers, sondern auch für die des Schülers
berechnet ist und auch Eltern einen Wink geben kann, wie man
die Kleinen in den ersten Rechnungsunterricht einführt. Es gibt
allerdings Lehrer, die für die ersten Schuljahre gegen den Ge-
brauch individueller Rechnungslehrmittel sind; aber die Verhält-
nisse sind eben verschieden, u. wer einer Mehrklassenschule vorsteht,
weiss eB zu schätzen, wenn die Arbeit etwas erleichtert wird.

Der Lehrgang ist methodisch gut angelegt, und die Übungen
innerhalb der verschiedenen Zahlenkreise sind so mannigfaltiger
Art, dass wohl auch schwächere und schwächste Schüler dem
Unterrichte folgen können, natürlich vorausgesetzt, dass der
Benützung des Büchleins stets auch die nötige Veranschauliehung
zur Seite gehe. Wir können das Büchlein, das auch in seiner
äussern Ausstattung einen günstigen Eindruck macht, den Ele-
mentariehrern zur Berücksichtigung bestens empfohlen. G.

Lesebuch für die erste Stufe der Sekundärschule,
herausgegeben von der st. gallischen Sekundarlehror-Konferenz.
St. Gallen, Th. Wirth. 512 S. Fr. 2- — In Partien Fr. 1. 80.

Seit einigen Jahren befasste sich die genannte Konferenz
mit dem Plan der Herausgabe eines Lesebuchs für die Sekundär-
schulstufe. Die Herren Fluri und Führer sammelten in ihrem
Auftrag passende Stoffe; eine erweiterte Kommission traf die

definitive Auswahl und sorgte für eine staatliche Unterstützung
des Unternehmens. Nun ist der erste Teil des Buches in einer
Auflage von 5000 Exemplaren im Druck erschienen und liefert
einen neuen Beweis für den unternehmenden praktischen Geist
der festgeeinigten st. gallischen Sekundarlehrerschaft.

Der Lesestoff ist nach seinem ZwAaZt in fünf Hauptabtei-
lungen gegliedert: Familien- und Gemütsleben (58 Nummern),
Aus der Heimat (33), Zur Geschichte (31), Aus Europa (30),
Aus der Natur (50). Den Schluss bilden einige Briefe, Rätsel
und Sprichwörter. Von deT üblichen Trennung in einen prosaischen
und einen poetischen Teil und der Anordnung nach Stil- und Dich-
tungsarten wurde Umgang genommen und dafür das Gleichartige,
inhaltlich Verwandte zusammengestellt. Diese natürliche An-
Ordnung wird den Lehrer veranlassen, Zusammengehöriges auch
im Zusammenhang zu behandeln, und beim Schüler wird sie

grösseres Interesse und Verständnis wecken.
Der 80 Seiten umfassende Abschnitt „Aus der Heimat"

und die weitern zahlreichen, von schweizerischen Autoren gelie-
ferten Beiträge zeigen, dass das Vaterländische gebührende Be-
rücksichtigung gefunden hat.

Viele werden es begrüssen, dass ethische Stoffe grösseren
Umfanges aufgenommen wurden, nämlich zwei Erzählungen von
Jobanna Spyri, sowie die Gudrun- und Nibelungensage. — Für
die Auswahl der realistischen „Begleitstoffe" musste der kanto-
nale Lehrplan massgebend sein. Es sei nur hervorgehoben,
dass sämtliche Länder Europas unter den geographischen Bil-
dem vertreten sind, und dass in den Naturschilderungen alles
Trockene und Schwerverständliche ausgeschlossen wurde. Dass

Idyllen, Parabeln, Allegorien, Abhandlungen u. s. w. in diesem
erstew Teil keine Stelle fanden, wird niemand ernstlich bedauern.
Wohl aber wird sich mancher fragen, warum keine einzige
Fabel aufgenommen wurde; auch dieses oder jenes Gedicht
wird in der Sammlung ungern vermisst werden. Doch ist das
Gebotene so reichhaltig, dass jeder Lehrer des Schönen und
Passenden genug finden wird.

Die meisten Lesestücke sind inhaltlich und sprachlich der
Fassungskraft der Schüler angepasst; sie eignen sich vielfach
zur kursorischen Lektüre und zu schriftlichen Arbeiten und
werden zum Lesen ausser der Schule ohne Zweifel kräftig an-
regen. Die konfessionellen Verhältnisse des Kantons zwangen
die Verfasser, alles fernzuhalten, was die eine oder andere Kon-
fession irgendwie hätte verletzen können, und ein Buch zu
schaffen, das in reformirten und katholischen Schulen gleich gute
Aufnahme finden wird. Für den Druck wurden Antiqua und
Fraktur in gleichem Masse verwendet. Druck, Papier und Ein-
band entsprechen allen Anforderungen an ein gutes Schulbuch.

Wir gratuliren der st. gallischen Sekundarlehrerkonferenz
zu diesem wohlgelungenen Unternehmen und hoffen, dass ihr
durch weite Verbreitung des Lesebuches die wohlverdiente An-
erkennung für ihre Bestrebungen und Aufmunterung, zu weitern
Publikationen zu teil werde. J. V.
Halden, Elisabeth. Baute Steine. Erzählungen und Märchen

für Kinder von 7 — 12 Jahren. Leipzig. Ernst Wunderlich.
162 S. Hübsch gebunden 3 M. 50 Pfg.

Die Erzählerin, die eigentlich Agnes Breitzmann heisst,
bietet in dem vorliegenden Buche der Kinderwelt eine so aller-
liebste Gabe, dass jung und alt davon entzückt werden. Hier
nur eine kurze Probe daraus : Ein Buchfinkenpaar, dessen vier
Kinderchen seit drei Tagen flügge geworden, und die nun der
ganzen Verwandtschaft und Bekanntschaft vorgestellt werden
sollen, veranstaltet einen Schmaus. Da heisst es dann u. a. :

„Die Mutter konnte nichts mehr sagen ; denn soeben langte die
Familie Sperling an. Natürlich kamen sie zuerst, und — o

Himmel nahm es denn gar kein Ende : da waren Papa und
Mama Spatz, und die alte Grossmutter, die doch Trauer hatte,
weil die Katze den Grosspapa gefressen, hatten sie trotzdem
mitgebracht, und dann die ganze Familie ; eins, drei, vier, acht
Köpfe tauchten hinter ihnen auf, wahrhaftig die jetzige Brut
und die vorletzte, und da kam noch die Schwiegertochter
Eigentlich hatten die plumpen Gesellen gar nicht eingeladen
werden sollen, weil sie in guter Gesellschaft sich nicht zu be-

wegen verstanden, und sie hatten es nur Herrn Fink zu danken,
der meinte, es wären doch nun einmal entfernte Verwandte und
man sollte nicht stolz sein. Das war nun der Dank für die
Freundlichkeit !" u. s. w. IT.
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